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Vorwort

Jochen Mar�n

Als	das	Buch	Schüleranleitung in der P�legepraxis	1999	in	der	1.	Au�lageerschien,	hießen	die	Praxisanleiterinnen	in	den	P�legeberufenvielerorts	noch	Mentorinnen	und	ihre	Tätigkeit	als	Ausbilderinnen	wargesetzlich	nicht	geregelt.	Die	Quali�ikation	für	die	Tätigkeit	wurdeinhaltlich	durch	Weiterbildungseinrichtungen	bestimmt,	dieSchulungen	im	Umfang	von	80	bis	120	Stunden	anboten.	Literatur	zumThema	Anleitung	in	der	P�lege	gab	es	wenig.Das	Buch	führte	damals	den	Begriff	Schüler	im	Titel,	weil	dieAbsolventen	der	P�legeausbildungen	zu	dieser	Zeit	bewusst	nicht	alsAuszubildende	bezeichnet	wurden.	Man	wollte	dieP�legeausbildungsgänge	von	der	Berufsausbildung	im	dualenAusbildungssystem	abheben.	Das	Buch	Schüleranleitung	in	derP�legepraxis	erlebte	fünf	Au�lagen	und	vollzog	dabei	alle	Neuerungenmit,	die	die	Ausbildung	im	Laufe	der	Jahre	veränderten.	Dabei	lag	einSchwerpunkt	immer	auf	der	Kommunikation	zwischen	Ausbilderin	undSchülerin.Mittlerweile	hat	sich	viel	verändert.	Mit	dem	P�legeberufegesetz,	dasseit	2020	die	Berufsausbildung	regelt,	wurde	nicht	nur	der	Beruf	neuausgerichtet	und	die	verschiedenen	P�legeausbildungen	zu	einemgeneralistischen	Ausbildungsgang	zusammengeführt.	Auch	diePraxisanleitung	wurde	auf	eine	neue	Grundlage	gestellt.	Einentscheidender	Unterschied	ist	die	Einführung	einer	inhaltlichenVorgabe	für	die	Praxisausbildung,	die	durch	denAusbildungsrahmenplan	erfolgt.	Jetzt	muss	die	Praxisausbildung	einerzeitlichen	und	inhaltlichen	Struktur	entsprechen,	die	durch	bundes-und	landesrechtliche	Regelungen	vorgegeben	wird.	Auch	die	Tätigkeitder	Praxisanleitung	wird	aufgewertet,	weil	die	Ausbildung	jetzt	eine



vertiefte	pädagogische	Quali�ikation	erfordert,	die	in	einer	300-stündigen	Weiterbildung	erworben	werden	muss.Die	neue	Au�lage	des	Buches	nimmt	diese	Entwicklungen	auf.	Dasbedeutet	auch,	dass	sich	der	Titel	verändert:	Die	Schüler	werden	zuAuszubildenden.	Und	auch	der	inhaltliche	Au�bau	des	Buches	ist	neu.	Erorientiert	sich	an	den	Empfehlungen	und	Verordnungen	für	dieWeiterbildung	in	der	Praxisanleitung,	wie	sie	von	einzelnenBundesländern	und	auch	von	der	Deutschen	Krankenhausgesellschaft(Deutsche	Krankenhausgesellschaft,	2022)	vorgegeben	werden.	Auf	deranderen	Seite	bleibt	aber	auch	vieles	erhalten.	Auch	jetzt	ist	derwichtigste	Faktor	einer	gelingenden	Praxisausbildung	eine	guteBeziehung	zwischen	der	Auszubildenden	und	der	Praxisanleiterin,	dersich	vor	allem	in	einer	gelungenen	Kommunikation	widerspiegelt.Das	Buch	ist	als	Lehrbuch	für	die	Praxisanleiterweiterbildungkonzipiert.	Gleichzeitig	soll	es	aber	auch	allen	Praxisanleiterinnen,	dieihr	Wissen	mit	Blick	auf	die	Veränderungen	der	neuen	Gesetzgebungergänzen	wollen,	als	Nachschlagewerk	dienen.	Das	Buch	setzt	das	Werk»Schüleranleitung	in	der	P�legepraxis«	fort,	das	von	Birte	Stährmannunter	dem	Namen	Birte	Mensdorf	in	fünf	Au�lagen	veröffentlicht	wurde.Jochen	Martin	hat	die	Aktualisierung	vorgenommen	und	die	Inhalte	neugeordnet.Wir	hoffen	durch	dieses	Buch	den	Praxisanleiterinnen	eine	hilfreicheUnterstützung	zu	bieten.	Sie	versuchen	ihr	Bestes,	um	die	Ausbildungin	der	P�lege	auf	einen	guten	Stand	zu	bringen.	Wir	wünschen	uns,	dassauch	die	Auszubildenden	pro�itieren,	die	in	diesem	wichtigen	undherausfordernden	Beruf	arbeiten.Im	Buch	wird	zur	besseren	Lesbarkeit	das	generische	Maskulinumverwendet.	Da	allerdings	die	Praxisanleitenden	überwiegend	Frauensind	und	auch	die	Mehrzahl	der	Auszubildenden	weiblichenGeschlechts	ist,	wird	immer	dann,	wenn	von	ihnen	die	Rede	ist,	dieweibliche	Schreibform	verwendet.	Natürlich	sollen	sich	dieAngehörigen	des	anderen	Geschlechts	ebenfalls	angesprochen	fühlen.Jochen	MartinStuttgart,	im	Juli	2022



Vorwort

Birte Stährmann

Liebe	Leserinnen	und	Leser,das	vorliegende	Werk	erscheint	nun	in	der	6.	Au�lage,	dies	freut	michsehr.	In	der	heutigen,	schnelllebigen	Zeit	ist	das	etwas	Besonderes	–	die1.	Au�lage	gab	es	bereits	im	vorherigen	Jahrtausend,	im	Jahr	1999.Niemals	hätte	ich	damals	gedacht,	dass	daraus	ein	Standardwerk	zumThema	Praxisanleitung	von	Auszubildenden	in	der	P�lege	werdenwürde.Damals	arbeitete	ich	als	Lehrerin	für	P�legeberufe	an	derKrankenp�legeschule	der	Evangelischen	Diakonissenanstalt	Stuttgart.Für	die	»P�legezeitschrift«	des	Kohlhammer	Verlags	hatte	ich	ersteArtikel	geschrieben.	Die	damalige	Chefredakteurin	fragte	mich,	ob	icheinen	Artikel	zur	Anleitung	von	Schülerinnen	und	Schülern	schreibenkönnte.	Mit	dieser	Anfrage	traf	sie	mein	Herzensthema,	denn	diefundierte	Anleitung	von	Schülern	in	der	Praxis	war	mir	ein	besonderswichtiges	Anliegen,	sowohl	in	meiner	Zeit	als	Krankenschwester	alsauch	als	Lehrerin	für	P�legeberufe.	Beim	Schreiben	�ielen	mir	vielfältigeAspekte	ein,	die	bei	einer	Anleitung	von	P�legeschülern	zuberücksichtigen	sind.	Schnell	war	mir	klar,	dass	sie	den	Rahmen	einesArtikels	sprengen.	So	schrieb	ich	nicht	nur	ihn,	sondern	entwarf	zudemein	Buchkonzept,	das	über	die	Chefredakteurin	ins	P�legelektorat	kam.Dort	fanden	meine	Idee	und	die	Probetexte	Zustimmung	und	baldunterschrieb	ich	den	Verlagsvertrag.Ein	Jahr	der	intensiven	Auseinandersetzung	mit	dem	Thema	begann.Im	Zentrum	stand	die	Frage:	Was	brauchen	Praxisanleiterinnen	undPraxisanleiter	an	Wissen	und	Können,	um	die	Anleitung	vonAuszubildenden	in	der	P�lege	fundiert	und	gut	organisiert	zu	begleiten?Leitend	waren	dabei	auch	meine	eigenen	langjährigen	praktischen



Erfahrungen.	Auch	in	den	Folgeau�lagen	zog	ich	diese	heran	und	hattezudem	Praxisanleiterinnen	als	Probeleserinnen	und	Beraterinnen.Nicht	zuletzt	durch	den	großen	Erfolg	dieses	Fachbuches	quali�izierteich	mich	in	einer	Weiterbildung	zur	Kommunikationswirtin.	Viele	Jahrearbeitete	ich	mit	Dienstaufträgen	in	zwei	Berufen:	einerseits	alsLehrerin	für	P�legeberufe,	zuletzt	in	der	Altenp�lege,	andererseits	alsReferentin	für	Presse-	und	Öffentlichkeitsarbeit.In	diesen	Jahren	wurde	mir	das	Schreiben	immer	wichtiger	und	soübernahm	ich	eine	Vollzeitstelle	in	der	Presse-	undÖffentlichkeitsarbeit	sowie	dem	Fundraising.	Der	P�lege	bin	ichweiterhin	eng	verbunden,	da	ich	diese	Arbeit	fürAltenhilfeeinrichtungen	mache.	Aber	ich	habe	keinen	direkten	Zugangmehr	zu	der	praktischen	P�lege-	und	Anleitungsarbeit.	Mir	war	daherklar,	dass	ich	für	eine	Folgeau�lage	meines	Buches	nicht	mehr	zurVerfügung	stehe.Die	Suche	nach	einem	Nachfolgeautor	gestaltete	sich	nicht	einfach,einige	Zeit	verging.	Dass	dies	genauso	sein	musste,	weiß	ich	nun.	Dennmit	dem	P�legepädagogen	Jochen	Martin	hat	der	Kohlhammer	Verlagnicht	nur	fachlich	eine	ausgezeichnete	Wahl	getroffen,	sondern	auch	fürmich.	Ich	habe	das	Gefühl,	der	Kreis	schließt	sich	–	schließlich	arbeitetJochen	Martin	am	Evangelischen	Bildungszentrum	für	P�legeberufe(EBZ),	dem	Zusammenschluss	dreier	evangelischer	Schulen	inStuttgart.	Dazu	gehört	auch	die	Schule,	an	der	ich	früher	als	Lehrerinarbeitete.Jochen	Martin	brennt	genau	wie	ich	für	eine	fundierte	Anleitung	vonAuszubildenden.	Als	Leiter	der	Ausbildung	für	Praxisanleiterinnen	undPraxisanleiter	hat	er	2020	das	neue	P�legeberufegesetz	mit	in	diegeneralistische	P�legeausbildung	am	EBZ	übertragen.	Er	verfügt	überäußerst	fundierte	Sach-	und	Fachkenntnisse	und	über	stimmige	Ideen,um	dieses	Buch	als	Standardwerk	in	die	Zukunft	zu	führen.	Ichwünsche	ihm	und	dem	Buch	dafür	allen	erdenklichen	Erfolg.Zum	Schluss	möchte	ich	den	Dank	nicht	vergessen.	Da	wären	anerster	Stelle	die	Lektorinnen	des	Kohlhammer	Verlags,	die	dem	Werk	solange	die	Treue	halten.	Ein	besonderer	Dank	geht	an	AlexandraSchierock	für	ihre	Hartnäckigkeit	bei	der	Nachfolgesuche.Da	sind	aber	vor	allem	Sie,	unsere	Leserinnen	und	Leser.	VielenDank,	dass	Sie	sich	für	dieses	Anleitungsbuch	entschieden	haben.	Ich



wünsche	Ihnen	viele	gewinnbringende	Erkenntnisse	sowie	viel	Freudeund	Kreativität	bei	Ihrem	täglichen,	so	wichtigen	Tun	–	derPraxisanleitung	von	Auszubildenden	in	der	P�lege.	Und	ich	wünscheIhnen	eine	gute	Balance	von	Tun	und	Lassen,	damit	Ihnen	bei	Ihrenvielfältigen	Aufgaben	nicht	die	Kraft	ausgeht	und	die	Motivation.	SorgenSie	gut	für	sich!Der	letzte	Dank	gilt	meinem	Mann	Martin	Stährmann.	Die	Jahre	mitihm	waren	die	wundervollsten	meines	Lebens.	Wir	teilen	auch	dieLiebe	zum	Schreiben	und	machen	uns	damit	zukünftig	gemeinsam	aufden	Weg.Alles	Gute	für	Sie!Birte	Stährmann,im	Juli	2022
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1          Einführung

				Praxisanleiterinnen	brauchen	Motivation,	Energie,	Fachwissen,	Geduld,pädagogisches	Geschick,	Kommunikationsfähigkeit,Frustrationstoleranz	und	noch	einiges	mehr.	Diese	Eigenschaften	undKompetenzen	müssen	gelernt,	in	der	Praxis	trainiert	und	durchErfahrung	gefestigt	werden.Praxisanleiterinnen	sind	die	Pädagoginnen	in	der	P�legepraxis.	Wieihre	Kollegen	in	den	Schulen	für	P�legeberufe	sollen	sie	mitAuszubildenden	eine	tragfähige	Beziehung	herstellen,	mit	ihrenbesonderen	biogra�ischen	und	kulturellen	Prägungen	umgehen	können,sie	für	den	Beruf	gewinnen	und	Fachinhalte,	P�legehandlungen	undorganisatorische	Prozesse	vermitteln.	Und	sie	sollen	»Leitwölfe«	sein,an	denen	sich	die	Neulinge	orientieren	können.Das	sind	keine	einfachen	Aufgaben.	Die	Weiterbildungen	fürPraxisanleiterinnen	umfassen	mittlerweile	300	Stunden,	in	denen	dasbenötigte	Wissen	und	die	benötigten	Fertigkeiten	vermittelt	und	auf	dieRolle	der	Ausbilderin	vorbereitet	werden	soll.	Seit	einigen	Jahren	gibtes	Vorgaben	für	diese	Weiterbildungen,	die	den	Kursen	eineninhaltlichen	Rahmen	geben.	Richtungsweisend	sind	dieWeiterbildungsempfehlungen	der	Deutschen	Krankenhausgesellschaft(2022),	aber	auch	Weiterbildungsverordnungen	einzelnerBundesländer.	Das	dort	geforderte	Basiswissen	werden	Sie	in	diesemBuch	�inden.	Darüber	hinaus	werden	aber	auch	konkrete	Anleitungenin	den	Blick	genommen,	Probleme,	die	zwischen	Anleiterin	undAuszubildender	entstehen	können	und	ihre	Lösungsansätze,Projektideen	für	die	Anleitung	und	viele	weitere	Themen.Dieses	Buch	richtet	sich	an	Neulinge	in	der	Praxisanleitung	undWeiterbildungsteilnehmerinnen	ebenso	wie	an	erfahrene	Kollegen,	die



ihr	Wissen	erweitern	wollen,	weil	ihnen	eine	gute	Ausbildung	amHerzen	liegt.	Nachfolgend	werden	die	Inhalte	grob	skizziert.Das	neue	P�legeberufegesetz	hat	die	P�legeausbildung	grundlegendverändert.	Die	generalistische	Ausbildung	und	die	Ausrichtung	aufKompetenzen	sind	inhaltlich	folgenreich.	Erstmalig	sindVorbehaltsaufgaben	formuliert,	die	den	P�legeprozess	deutlicher	in	denFokus	der	Ausbildung	rücken.	Es	gibt	erstmalig	bundeseinheitlichecurriculare	Empfehlungen	für	die	schulische	und	die	praktischeAusbildung.	Die	geforderten	Anleitungsstunden	in	der	Praxis	sinddeutlich	ausgeweitet.Das	Thema	Lernen	spielt	für	Praxisanleiterinnen	einerseits	eine	Rollefür	ihre	eigene	Entwicklung.	Individuelle	Lernstrategien	können	denWissenserwerb	erleichtern.	Andererseits	sind	Praxisanleiterinnen	auchmit	den	Lernstrategien	der	Auszubildenden	befasst.	Der	Erfolg	vonAnleitungen	hängt	oft	davon	ab,	inwieweit	sie	den	Lernwegen	derAuszubildenden	entsprechen.Die	praktische	Anleitung	nimmt	den	größten	Raum	in	diesem	Buchein.	Hier	geht	es	um	erprobte	Methoden	wie	gezielte	Anleitungen,Regelgespräche	und	Leittexte,	aber	auch	um	weniger	bekannteAnleitungsformen	wie	das	Modelling	mit	Metalog	im	Rahmen	desCognitive-Apprenticeship-Modells,	Lernformen	im	Rahmen	derLernortkooperation,	wie	Lernwerkstatt,	Lerninsel	und	Schulstation,Gruppenanleitungen	und	POL.	Am	Ende	des	Kapitels	werfen	wir	einenBlick	auf	die	haftungsrechtliche	Situation,	in	der	sichPraxisanleiterinnen	im	Rahmen	der	Ausbildung	be�inden.Das	Thema	Bewerten	und	Beurteilen	wird	in	einem	eigenen	Kapitelbehandelt.	Dieser	Bereich	verursacht	in	der	Praxisanleitung	oftbesondere	Schwierigkeiten	und	spielt	doch	gleichzeitig	eine	zentraleRolle.Eine	der	wichtigsten	Herausforderungen	für	Praxisanleiterinnen	istdie	Beziehungsgestaltung	mit	den	Auszubildenden.	Eine	tragfähigeBeziehung	ist	für	Pädagogen	(und	somit	auch	für	Praxisanleiterinnen)eine	unabdingbare	Voraussetzung.	Besonders	Kon�likte	mitAuszubildenden	sind	belastend.	Im	Kapitel	Kommunikation	wird	einegelingende	Interaktion	zwischen	Auszubildenden	undPraxisanleiterinnen	thematisiert.



Die Rolle der	Praxisanleiterin	ist	innerhalb	des	P�legeberufs	immerschon	vielschichtig	und	teilweise	auch	belastend	gewesen.	In	diesemKapitel	sollen	die	verschiedenen	Erwartungen	an	die	Berufsrolle	unddie	Handlungsfelder	der	Praxisanleiterinnen	in	den	Blick	genommenwerden.Die	Wissenschaft	ist	als	Thema	in	der	P�legeausbildung	nicht	mehrwegzudenken.	Und	auch	die	Praxisanleitung	muss	p�lege-	undbezugswissenschaftliche	Erkenntnisse	in	ihr	Tätigkeitsspektrumintegrieren.	Gleichzeitig	gibt	es	auch	pädagogische	Forschung,	dieAussagen	zur	Anleitungsmethodik	macht	und	dadurch	fürAnleiterinnen	wichtig	ist.	Besonders	wichtig	ist	die	Wissenschaft	aberals	Verbündete,	wenn	es	darum	geht,	kritisch	zu	denken.Praxisanleiterinnen	sind	mit	dem	Thema	Qualitätsmanagementsowohl	als	P�legende	als	auch	als	pädagogisch	Tätige	konfrontiert.Qualitätsmanagement	kann	dabei	helfen,	die	Rahmenbedingungen	derAnleitung	zu	verbessern	und	die	Position	der	Praxisanleiterinnen	zustärken.Ein	zunehmend	wichtigeres	Thema	in	der	Praxisanleitung	ist	die
kulturelle	Vielfalt	–	nicht	nur	der	P�legeempfänger,	sondern	auch	derAuszubildenden.	Dieses	Kapitel	behandelt	die	Möglichkeiten,	aber	auchdie	Probleme	in	der	interkulturellen	Zusammenarbeit	zwischenPraxisanleiterinnen	und	Auszubildenden.Das	Inhalts-	und	Stichwortverzeichnis	hilft,	gezielt	Informationenaufzu�inden.	Wer	sich	jedoch	das	breite	Spektrum	der	Praxisanleitungerschließen	möchte,	dem	sei	die	vollständige	Lektüre	des	Buchsempfohlen.	Jedes	Kapitel	bildet	eine	in	sich	geschlossene	Einheit.Dennoch	bildet	die	Gliederung	des	Buchs	eine	in	sich	schlüssigeStruktur	und	die	Kapitel	bauen	aufeinander	auf.Die	Kapitel	beginnen	mit	Fallbeschreibungen1,	die	zentrale	Elementedes	folgenden	Themas	aufgreifen.	Nach	einem	einführenden	Textwerden	die	Inhalte	anschließend	ausführlich	bearbeitet.	Nach	demletzten	Kapitel	�indet	sich	ein	ausführliches	Literaturverzeichnis.	Eskann	Anregungen	liefern,	die	Inhalte	des	Buches	weiter	zu	vertiefen.
1					Alle	Beispiele	und	Namen	sind	anonymisiert.



2          Die gesetzlichen Grundlagen der
Pflegeausbildung

		
  

Rita	Abramov	ist	Praxisanleiterin	in	einem	mittelgroßenKrankenhaus.	Sie	kümmert	sich	schon	seit	vielen	Jahren	um	dieAuszubildenden	auf	ihrer	Station.	Dass	sie	nicht	mehr	Schüler	heißen,hat	sie	mittlerweile	verinnerlicht,	allerdings	glaubt	sie	nicht,	dassneue	Bezeichnungen	auch	eine	Verbesserung	der	Ausbildungbewirken.	Sie	hat	im	Rahmen	ihrer	Anleitungstätigkeit	vieleErfahrungen	gesammelt	und	ist	dem	neuen	Gesetz	gegenüberskeptisch:	»Wenn	die	grundlegenden	Probleme	des	P�legeberufs	nichtgelöst	werden,	und	damit	meine	ich	besonders	den	Personalmangel,wird	sich	nichts	zum	Positiven	verändern.«	Auf	ihrer	Station	sehendas	nicht	alle	so.	Ursula	Jäger,	ebenfalls	eine	altgedientePraxisanleiterin,	ist	optimistisch:	»Ich	glaube,	das	neue	Gesetzverbessert	die	Rahmenbedingungen	für	die	Anleitung.	Wenn	wir	es	soschaffen,	dass	die	Ausbildung	attraktiver	wird,	bekommen	wir	auchmehr	Nachwuchs	und	so	mittelfristig	eine	bessere	Besetzung.«Das	Gesetz	über	die	P�legeberufe	(P�legeberufegesetz	–	P�lBG)	von2017	und	die	dazugehörige	Ausbildungs-	und	Prüfungsverordnung	fürdie	P�legeberufe	(P�legeberufe-Ausbildungs-	und	-Prüfungsverordnung–	P�lAPrV)	von	2018	sowie	die	Rahmenlehrpläne	der	Fachkommissionnach	§	53	P�lBG	von	2019	sollen	die	theoretische	und	die	praktischeP�legeausbildung	tiefgreifend	verändern.	Sie	stellen	einen	hohenfachlichen	Anspruch	an	die	Schulen	und	an	die	Träger	der	praktischenAusbildung.	Praxisanleiterinnen	und	Auszubildende	werden	mitVorgaben	konfrontiert,	die	sich	aus	den	Gesetzestexten	herleiten	und	ineinen	fachlichen	und	pädagogischen	Kontext	eingebettet	sind.	Diese



Zusammenhänge	zu	verstehen	ist	für	die	professionelle	Anleitungzentral.	Wenn	z.	B.	ein	wichtiger	Zielpunkt	der	Ausbildung,	die	imP�legeberufegesetz	formulierten	Vorbehaltsaufgaben,	bekannt	ist,	kanndie	Praxisanleitung	darauf	ausgerichtet	werden	und	der	P�legeprozessmit	seinen	aufeinander	au�bauenden	Schritten	zum	Gegenstandkonkreter	Anleitungen	werden.	Ein	anderes	Beispiel	sind	die	in	derAusbildungs-	und	Prüfungsverordnung	genannten	Kompetenzen,	diedie	Auszubildenden	erwerben	sollen.	Sie	stellen	umfassendereVorgaben	dar	und	sind	mit	den	bisher	in	Lernangebotskatalogenformulierten	Fertigkeitszielen	nicht	vergleichbar.	DerRahmenausbildungsplan	nennt	Kompetenzniveaus,	die	in	deneinzelnen	Einsätzen	erreicht	werden	sollen.Gleichzeitig	haben	die	P�legeschulen	ihre	Curricula	verändert.
Fallorientierung, Wissenschaftsorientierung und Subjektorientierungsind	nur	einige	Schlagwörter,	die	den	Unterricht	in	den	Schulenverändern.	Mit	ihren	so	gewonnenen	Theorieerfahrungen	kommen	dieAuszubildenden	in	die	P�legepraxis	und	erwarten	zurecht,	dass	diesesWissen	und	dieses	P�legeverständnis	auch	bei	den	Anleitenden	bekanntsind.In	diesem	Kapitel	werden	die	gesetzlichen	Grundlagen	derAusbildung	zur	P�legefachfrau	und	zum	P�legefachmann	behandelt.	DieGesetzes-	und	Verordnungstexte	werden	mit	ihren	wichtigstenAussagen	und	Konsequenzen	für	die	Praxis	vorgestellt.
2.1       Das PflegeberufegesetzDie	P�legeberufe	mit	dreijähriger	Ausbildung	gehören	zu	denbundesrechtlich	geregelten	Heilberufen.Heilberufe	befassen	sich	imweitesten	Sinn	mit	der	Heilung	von	Krankheiten	bzw.	mit	denUnterstützungsleistungen	für	Kranke.	Rechtlich	geregelt	bedeutet,	dassdas	Führen	der	Berufsbezeichnung	geschützt	ist.	Außerdem	gehörendie	P�legeberufe	zu	den	Gesundheitsfachberufen.	Darunter	versteht	mannichtakademische	Berufe	im	Gesundheitswesen,	wie	z.	B.	auch	derBeruf	der	Logopädinnen	und	Ergotherapeutinnen.	Dass	es	für	einenBeruf	ein	Berufsgesetz	gibt,	ist	nicht	selbstverständlich	und	verweist



bei	den	Gesundheitsberufen	darauf,	dass	der	Gesetzgeber	einenQualitätsstandard	vorgeben	möchte,	der	nicht	unterschritten	werdendarf.	Die	Einzelheiten	zur	Ausbildung	in	diesen	Berufen	und	zurjeweiligen	staatlichen	Prüfung	sind	in	den	Ausbildungs-	undPrüfungsverordnungen	geregelt,	die	im	Zusammenhang	mit	denentsprechenden	Berufsgesetzen	erlassen	werden.Das	P�legeberufegesetz	(P�lBG)	wurde	2017,	die	Ausbildungs-	undPrüfungsverordnung	(P�lAPrV)	2018	erlassen,	nach	einem	intensiven,teilweise	erbittert	geführten	Diskussionsprozess.	Die	Berufsgruppe	derP�legenden	war	an	diesen	Diskussionen	wesentlich	beteiligt	und	konnteviele	wichtige	Inhalte	einbringen.	Gleichzeitig	trägt	der	endgültigeGesetzestext	aber	auch	Züge	eines	Kompromisses	zwischen	denunterschiedlichen	Interessengruppen.Im	P�legeberufegesetz	sind	folgende	Punkte	besonders	wichtig:•		Die	Berufsbezeichnung	(§ 1 P�lBG):	Die	P�legenden,	die	einedreijährige	generalistische	Ausbildung	erfolgreich	abgeschlossenhaben,	werden	als	P�legefachfrau	oder	P�legefachmann	bezeichnet.Ihre	Berufszulassungsurkunde	beinhaltet	außerdem	einen	Hinweisauf	den	durchgeführten	Vertiefungseinsatz	in	der	Langzeitp�lege,	inder	Akutp�lege	oder	in	der	Kinderkrankenp�lege.	Daraus	lässt	sich	inder	Regel	ableiten,	bei	welchem	Ausbildungsträger	(P�legeheim,Krankenhaus	usw.)	der	Ausbildungsvertrag	abgeschlossen	wurde.•		Vorbehaltene	Tätigkeiten	(§ 4 P�lBG):	Erstmalig	werden	imP�legeberufegesetz	»vorbehaltene	Tätigkeiten«	genannt,	die	nur	vonP�legenden	mit	der	im	Gesetz	genannten	Quali�ikation	ausgeübtwerden	dürfen.	Es	handelt	sich	um	die	Erhebung	des	P�legebedarfs,die	Organisation,	Gestaltung	und	Steuerung	des	P�legeprozesses	unddie	Evaluation,	Sicherung	und	Entwicklung	der	Qualität	der	P�lege.Ausdrücklich	nicht	als	Vorbehaltstätigkeiten	zählt	die	Durchführungder	P�lege	und	die	Dokumentation.•		Ausbildungsziele	(§ 5 P�lBG):	Die	P�legeausbildung	soll	dazuquali�izieren,	P�legemaßnahmen	selbständig	auszuführen,	bestimmteärztlich	angeordnete	Maßnahmen	eigenständig	durchzuführen	undinterdisziplinär	mit	anderen	Berufsgruppen	zu	kommunizieren	undzusammenzuarbeiten.	Vermittelt	werden	sollen	dazu	fachliche,



soziale,	personale,	methodische,	kommunikative	und	interkulturelleKompetenzen	sowie	die	Lernkompetenz,	die	Fähigkeit	zurSelbstre�lexion	und	zum	Wissenstransfer.	Diese	Kompetenzen	sind	inder	Ausbildungs-	und	Prüfungsverordnung	inhaltlich	konkretisiertund	werden	dort	( 	Kap.	2.2)	aufgegriffen.	Beschrieben	wird	indiesem	Paragrafen	auch,	was	P�legemaßnahmen	sind,	in	welchemKontext	sie	statt�inden	und	welchen	Qualitätskriterien	sieentsprechen	sollen.	Auch	das	P�legeverständnis	und	das	beru�licheSelbstverständnis	werden	thematisiert.
  

§ 5 PflBG Ausbildungsziele»(1)	Die	Ausbildung	zur	P�legefachfrau	oder	zum	P�legefachmannvermittelt	die	für	die	selbstständige,	umfassende	undprozessorientierte	P�lege	von	Menschen	aller	Altersstufen	in	akutund	dauerhaft	stationären	sowie	ambulanten	P�legesituationenerforderlichen	fachlichen	und	personalen	Kompetenzeneinschließlich	der	zugrunde	liegenden	methodischen,	sozialen,interkulturellen	und	kommunikativen	Kompetenzen	und	derzugrunde	liegenden	Lernkompetenzen	sowie	der	Fähigkeit	zumWissenstransfer	und	zur	Selbstre�lexion.	Lebenslanges	Lernen	wirddabei	als	ein	Prozess	der	eigenen	beru�lichen	Biographie	verstandenund	die	fortlaufende	persönliche	und	fachliche	Weiterentwicklungals	notwendig	anerkannt.(2)	P�lege	im	Sinne	des	Absatzes	1	umfasst	präventive,	kurative,rehabilitative,	palliative	und	sozialp�legerische	Maßnahmen	zurErhaltung,	Förderung,	Wiedererlangung	oder	Verbesserung	derphysischen	und	psychischen	Situation	der	zu	p�legenden	Menschen,ihre	Beratung	sowie	ihre	Begleitung	in	allen	Lebensphasen	und	dieBegleitung	Sterbender.	Sie	erfolgt	entsprechend	dem	allgemeinanerkannten	Stand	p�legewissenschaftlicher,	medizinischer	undweiterer	bezugswissenschaftlicher	Erkenntnisse	auf	Grundlage	einerprofessionellen	Ethik.	Sie	berücksichtigt	die	konkreteLebenssituation,	den	sozialen,	kulturellen	und	religiösen



Hintergrund,	die	sexuelle	Orientierung	sowie	die	Lebensphase	der	zup�legenden	Menschen.	Sie	unterstützt	die	Selbstständigkeit	der	zup�legenden	Menschen	und	achtet	deren	Recht	auf	Selbstbestimmung.(3)	Die	Ausbildung	soll	insbesondere	dazu	befähigen1.		die	folgenden	Aufgaben	selbstständig	auszuführen:a)		Erhebung	und	Feststellung	des	individuellen	P�legebedarfs	undPlanung	der	P�lege,b)		Organisation,	Gestaltung	und	Steuerung	des	P�legeprozesses,c)		Durchführung	der	P�lege	und	Dokumentation	derangewendeten	Maßnahmen,d)		Analyse,	Evaluation,	Sicherung	und	Entwicklung	der	Qualitätder	P�lege,e)		Bedarfserhebung	und	Durchführung	präventiver	undgesundheitsfördernder	Maßnahmen,f)		Beratung,	Anleitung	und	Unterstützung	von	zu	p�legendenMenschen	bei	der	individuellen	Auseinandersetzung	mitGesundheit	und	Krankheit	sowie	bei	der	Erhaltung	undStärkung	der	eigenständigen	Lebensführung	undAlltagskompetenz	unter	Einbeziehung	ihrer	sozialenBezugspersonen,g)		Erhaltung,	Wiederherstellung,	Förderung,	Aktivierung	undStabilisierung	individueller	Fähigkeiten	der	zu	p�legendenMenschen	insbesondere	im	Rahmen	vonRehabilitationskonzepten	sowie	die	P�lege	und	Betreuung	beiEinschränkungen	der	kognitiven	Fähigkeiten,h)		Einleitung	lebenserhaltender	Sofortmaßnahmen	bis	zumEintreffen	der	Ärztin	oder	des	Arztes	und	Durchführung	vonMaßnahmen	in	Krisen-	und	Katastrophensituationen,i)		Anleitung,	Beratung	und	Unterstützung	von	anderenBerufsgruppen	und	Ehrenamtlichen	in	den	jeweiligenP�legekontexten	sowie	Mitwirkung	an	der	praktischenAusbildung	von	Angehörigen	von	Gesundheitsberufen,2.		ärztlich	angeordnete	Maßnahmen	eigenständig	durchzuführen,insbesondere	Maßnahmen	der	medizinischen	Diagnostik,Therapie	oder	Rehabilitation,



3.		interdisziplinär	mit	anderen	Berufsgruppen	fachlich	zukommunizieren	und	effektiv	zusammenzuarbeiten	und	dabeiindividuelle,	multidisziplinäre	und	berufsübergreifende	Lösungenbei	Krankheitsbefunden	und	P�legebedürftigkeit	zu	entwickelnsowie	teamorientiert	umzusetzen.(4)	Während	der	Ausbildung	zur	P�legefachfrau	oder	zumP�legefachmann	werden	ein	professionelles,	ethisch	fundiertesP�legeverständnis	und	ein	beru�liches	Selbstverständnis	entwickeltund	gestärkt.«
Die Struktur der Ausbildung (§ 6–10 PflBG)Die	Ausbildung	dauert	im	Regelfall	drei	Jahre	und	�indet	anP�legeschulen	und	an	praktischen	Einsatzorten	statt.	Während	dieSchulen	ein	schulinternes	Curriculum,	orientiert	an	denRahmenlehrplänen,	zur	Grundlage	des	Unterrichts	machen	sollen,müssen	die	Träger	der	praktischen	Ausbildung,	also	die	Krankenhäuseroder	P�legeinrichtungen,	einen	Ausbildungsplan	erstellen.	Dieser	mussden	Anforderungen	des	Curriculums	der	P�legeschule	entsprechen.Hier	wird	deutlich,	dass	eine	enge	Zusammenarbeit	zwischen	Schuleund	Praxis	unerlässlich	ist.	Die	ausbildenden	Einrichtungen	müssen	fürdie	Praxiseinsätze	10	%	der	Ausbildungszeit	als	Praxisanleitungsicherstellen.Die	Praxiseinsätze	sind	als	Orientierungs-,	P�licht-	undVertiefungseinsätze	zu	planen.	Sie	�inden	überwiegend	beim	Träger	derpraktischen	Ausbildung	statt,	also	bei	der	Institution,	mit	der	dieAuszubildende	ihren	Ausbildungsvertrag	geschlossen	hat.	Dort	mussauch	der	Vertiefungseinsatz	durchgeführt	werden,	der	die	fachlicheAusrichtung	innerhalb	der	Generalistik	bestimmt.	Darüber	hinauskönnen	auch	Einsätze	in	anderen	Einrichtungen	durchgeführt	werden(z.	B.	Psychiatrie),	wenn	mit	ihnen	ein	entsprechenderKooperationsvertrag	geschlossen	wurde	und	die	EinrichtungenMindeststandards	für	die	Ausbildung	erfüllen.	Am	Ende	des	zweitenAusbildungsdrittels	�indet	eine	Zwischenprüfung	statt.



Die	P�legeschule	trägt	die	Gesamtverantwortung	für	die	Ausbildung.In	Bezug	auf	die	praktische	Ausbildung	muss	sie	nicht	nurkontrollieren,	ob	der	praktische	Ausbildungsplan	den	Anforderungender	theoretischen	Ausbildung	entspricht,	sondern	auch	ob	diepraktische	Ausbildung	gemäß	dem	Ausbildungsplan	derPraxiseinrichtung	durchgeführt	wird.
Fehlzeiten (§ 13 PflBG) und Pflichten der AuszubildendenAuszubildende	dürfen	im	Regelfall	nicht	mehr	als	10	%	derangebotenen	Ausbildungsstunden	in	der	Theorie	und	nicht	mehr	als	10%	der	Einsatzstunden	in	der	praktischen	Ausbildung	versäumen.	Dasbezieht	sich	nicht	auf	einzelne	Einsätze,	sondern	auf	dieGesamteinsatzdauer	in	der	Praxis.	Deswegen	kommt	der	genauenDokumentation	von	krankheitsbedingten	Fehlzeiten	eine	großeBedeutung	zu.Die	Auszubildenden	werden	u.	a.	verp�lichtet,	»die	ihr	oder	ihm	imRahmen	der	Ausbildung	übertragenen	Aufgaben	sorgfältigauszuführen«	(§	17	P�lBG),	d.	h.	sie	müssen	ein	Qualitätsmaß	erfüllen.Ebenfalls	müssen	sie	die	Rechte	der	P�legeempfänger	achten	und	dieSchweigep�licht	wahren.
Pflichten des Trägers der prak�schen Ausbildung (§ 18 PflBG)Der	Ausbildungsträger	wird	verp�lichtet,	die	Ausbildung	so	zugestalten,	dass	das	Ausbildungsziel	erreicht	werden	kann.	Dazu	gehörtauch,	dass	er	die	Praxisanleitung	von	10	%	der	Ausbildungszeitgewährleisten	muss.Ein	wichtiger	Abschnitt	im	Gesetzestext	nennt	die	Aufgaben,	die	denAuszubildenden	übertragen	werden	dürfen:	Sie	müssen	demAusbildungszweck	und	dem	Ausbildungsstand	entsprechen	und	denpsychischen	und	physischen	Kräften	der	Auszubildenden	angemessensein.



Probezeit, Kündigung und Ende des Ausbildungsverhältnisses (§ 20–22
PflBG)Die	Probezeit	für	Auszubildende	beträgt,	anders	als	inAnstellungsverhältnissen	üblich,	sechs	Monate.	Eine	Kündigungwährend	der	Probezeit	ist	im	Benehmen	mit	der	P�legeschule	möglich.Nach	der	Probezeit	muss	ein	wichtiger	Grund	vorliegen,	der	unterUmständen	auch	vor	Gericht	Bestand	haben	muss.	In	diesem	Fall	musseine	Kündigung	unmittelbar	nach	Bekanntwerden	des	Ereignisses,	daszur	Entlassung	führen	soll,	auf	den	Weg	gebracht	werden.Das	Ausbildungsverhältnis	endet	mit	Ablauf	der	imAusbildungsvertrag	festgelegten	Ausbildungszeit.	Besteht	dieAuszubildende	einen	oder	mehrere	Teile	der	Prüfung	nicht,	kann	sieeine	Verlängerung	des	Ausbildungsverhältnisses	bis	zum	Zeitpunkt	derWiederholungsprüfung(en)	beim	Träger	der	praktischen	Ausbildungverlangen.
Finanzierung (§ 26–36 PflBG)P�legeschulen	und	Träger	der	praktischen	Ausbildung	erhalten	ihreKosten	von	einem	länderspezi�ischen	Ausbildungsfonds	erstattet.	Indiesen	Fonds	zahlen	alle	P�legeeinrichtungen,	also	Krankenhäuser,Einrichtungen	der	Langzeitp�lege	und	ambulante	P�legeeinrichtungen,ein,	nicht	nur	diejenigen,	die	ausbilden.	Die	Schulen	bekommen	überden	Fonds	alle	Betriebskosten	erstattet.	Die	Träger	der	praktischenAusbildung	erhalten	Geld	für	die	Ausbildungsvergütungen.	WeilAuszubildende	mit	einem	bestimmten	Schlüssel	auf	die	Zahl	derVollkräfte	angerechnet	werden	(vollstationärer	Bereich	9,5:1,ambulanter	Bereich	14:1),	fällt	ein	Teil	der	Ausbildungsvergütung	unterdie	von	der	Einrichtung	zu	�inanzierenden	Lohnkosten	(z.	B.	1/9,5	derVergütung	einer	Vollkraft).	Der	Rest	wird	erstattet.	Im	erstenAusbildungsjahr	erfolgt	keine	Anrechnung,	d.	h.	der	Fonds	erstattet	diegesamte	Ausbildungsvergütung.	Darüber	hinaus	erhalten	dieEinrichtungen	Geld	für	sonstige	Ausbildungskosten,	z.	B.	dieQuali�ikation,	Freistellung,	Weiterbildung	und	Zusatzvergütung	fürPraxisanleiterinnen.



Grundständiges, primärqualifizierendes Studium der Pflege an einer
Hochschule (§ 38–39 PflBG)Mit	dem	neuen	P�legeberufegesetz	wird	ein	grundständiges	Studiumdes	P�legeberufs	an	einer	Hochschule	ermöglicht.	Das	Studium	gibtüber	die	übliche	Ausbildung	hinausgehende	Ausbildungsziele	vor.	Es	isthier	u.	a.	von	»hochkomplexen	P�legesituationen«,	einem	vertieftenWissenschafts-	und	Forschungsbezug,	einer	vertieftenAuseinandersetzung	mit	Berufswissen	und	von	Qualitätsmanagementdie	Rede.	Dabei	hat	die	Hochschule	die	Aufgaben,	die	bei	dernichtakademischen,	»normalen«	Ausbildung	die	P�legeschule	innehat.Die	praktische	Ausbildung	entspricht	im	Prinzip	derjenigen	derdreijährig	Auszubildenden.	Allerdings	können	Teile	der	praktischenAusbildung	an	der	Hochschule	durch	praktische	Lerneinheiten	ersetztwerden.	Die	Regelungen	beziehen	sich	nicht	auf	die	dualenP�legestudiengänge,	deren	theoretische	P�legeausbildung	teils	an	einerP�legeschule,	teils	an	einer	Hochschule	durchgeführt	wird.
2.2       Die Ausbildungs- und PrüfungsverordnungDie	Ausbildungs-	und	Prüfungsverordnung	für	die	P�legeberufekonkretisiert	die	Bestimmungen	des	P�legeberufegesetzes.	Sie	regeltdie	Anforderungen	an	die	Ausbildung	und	Inhalte	und	Verfahren	derstaatlichen	Prüfungen.	Das	Ziel	der	generalistischen	P�legeausbildungwird	über	Kompetenzen	bestimmt,	die	im	Laufe	der	Ausbildungerworben	werden	sollen	und	die	Gegenstand	der	staatlichen	Prüfungensind.

Umfang	und Gliederung der	Ausbildung	(§ 1 P�lAPrV):	Die	Ausbildungumfasst	2.100	Stunden	schulische	und	2.500	Stunden	praktischeAusbildung.	Ab	der	zweiten	Ausbildungshälfte	sollen	80–120	StundenNachtwache	abgeleistet	werden.	Fehlzeiten	dürfen	25	%	einesP�lichteinsatzes	nicht	überschreiten.	Ansonsten	gilt	die	Fehlzeitenregelvon	10	%	der	theoretischen	und	10	%	der	praktischenAusbildungsdauer	als	Grenze	( 	Kap.	2.1).



Die	schulische	und	die	und	praktische	Ausbildung	sollen
Kompetenzen	(§ 2 und 3 P�lAPrV)	vermitteln.	Der	Kompetenzerwerb	sollzwischen	den	Ausbildungsteilen	aufeinander	abgestimmt	werden.	Eswird	ein	Ausbildungsplan	(§ 3 P�lAPrV)	erstellt.	Während	derpraktischen	Ausbildung	sollen	mindestens	1.300	Stunden	beim	Trägerabsolviert	werden.Die	Auszubildenden	müssen	einen	Ausbildungsnachweis	(§ 3 P�lAPrV)führen,	aus	dem	sich	die	Absolvierung	der	Ausbildungsteile	und	dieKompetenzentwicklung	ablesen	lässt.Wie	die	Praxisanleitung	zu	gestalten	ist,	wird	in	§ 4 P�lAPrV	genauerbeschrieben.	Die	Einrichtungen,	die	die	praktische	Ausbildungdurchführen,	stellen	die	Praxisanleitung	sicher.	Die	Praxisanleitungmuss	von	Praxisanleiterinnen	durchgeführt	werden,	die	entsprechendquali�iziert	sind,	d.	h.	seit	dem	01.01.2020	eine	berufspädagogischeQuali�ikation	von	mindestens	300	Stunden	erhalten	haben.	Da	für	dieWeiterbildungen	bis	2019	eine	Stundenzahl	von	mindestens	200Stunden	vorgeschrieben	war,
Tab. 1: Prak�sche Einsätze in der generalis�schen Ausbildung (vgl. PflAPrV Anlage 7)



werden	auch	so	quali�izierte	Praxisanleiterinnen	anerkannt.Vorgegeben	ist	darüber	hinaus	eine	einjährige	Berufserfahrung.	Sie	sollim	jeweiligen	Einsatzgebiet	erworben	worden	sein.	AllePraxisanleiterinnen	müssen	24	Stunden	Fortbildungen	pro	Jahrnachweisen.	Diese	Fortbildungen	sollen	überwiegend	eineberufspädagogische	Ausrichtung	haben,	also	nicht	nur	z.	B.p�legefachliche	Fortbildungen	sein.	Die	Verp�lichtung,	dass	Anleitungnur	von	so	quali�izierten	Praxisanleiterinnen	durchgeführt	werdendarf,	entfällt	nur	in	besonderen	Fällen,	z.	B.	an	bestimmtenEinsatzorten,	die	im	Rahmen	der	Wahleinsätze	besucht	werden.Aufgaben	der	Praxisanleiterinnen	sind	folgende:	Die	Auszubildendensollen	»schrittweise	an	die	Wahrnehmung	der	beru�lichen	Aufgaben	alsP�legefachfrau	oder	P�legefachmann«	(§	4	P�lAPrV	Absatz	1)herangeführt	werden.	Außerdem	sollen	die	Auszubildenden	zum


